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die Verhandlungen
des

XVlll. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Vierimdzlvanzigste Sitzung.

Oldenburg , den 24. Januar 1876 , Vorm. 10 Uhr.

Tagesordnung : Bericht des Justizausschusses, betreffend den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogtbum Oldenburg
über den Eigenthumserwerban Grundstücken und deren dingliche Belastung. (Anl. 1.)

Vorsitzender: Präsident Graepel.

Am Ministertisch: die Herrn Regierungs-Commissaire:
O.-A.-G.-Vicepräsident v. Beaulieu,  O .-A.-Rath Tap¬
penbeck,  Obcrcammerrath Or. Janssen,  Apellationsrath
Hattenbach,  Ministerialrath Wcsche.

Der Schriftführer Hapen  verliest das Protokoll der
letzten Sitzung, welches genehmigt wurde.

Eingänge:
1. Schreiben der Staatsregierung, betr. Abänderung der

Gesetze vom 29. Mai 1867 und 1t . Januar 1873,
betr. Abänderung der Geschäftsordnung des Landtags.

Auf Anfrage des Präsidenten beschließt der Landtag im
Emverständnißmit dem Herrn Reg.-Commiffair, daß der Gesetz¬
entwurf ohne Verweisung an einen Ausschuß in pleno zur
Berathung gelangen soll.

2. desgl., betr. Zustimmung der Staatsregierung zu den
beschlossenen Aenderungen der Gesetzentwürfe Regelung
des Prüsungswesens für die Candidaten des Baufachs
und des Vermeffungs- und Catasterwesens. ( .̂ä uotu.)

3. desgl vom 16./27. December 1875, betreffend Zustim¬
mung der Staatsregierung zu den beschlossenen Aen¬
derungen des Entwurfs einer Hebammenordnungfür
das Fürstenthum Lübeck, ( .̂ä aeta.)

4. desgl. vom 16./27. December 1875, betr. de» Entwurf
eines Gesetzes betr. Abänderung des Art. 4 K. 2 des
Gesetzes vom 15. Juni 1861, Reorganisation der
Wittwen-, Waisen- und Leibrentencasse betreffend.
Soll ohne Verweisung an einen Ausschuß mit Zu¬

stimmung des Herrn Reg.-Commiffairs in xlsno zur
Berathung gelangen.

5. desgl. vom 31. December 1875, betr. Mittheilung,
daß die Staatsregierung den Appellationsrath
Hattenbach  zum dritten der ihrerseits zu wählenden
Ersatzrichtcr des Staatsgerichtshofs erwählt hat.
(^ ck uotu.)

6. desgl. vom 3./7. Januar 1876, betr. das Abkommen
mit der Oldcnburgischen Landesbank. t̂ cl nein.)

7. desgl. vom 4./7. Januar 1876, betr. Zurückziehung
des Art. 47 des Entwurfs einer revidirten Gemeinde¬
ordnung für das Fürstcntbum Lübeck und Substitnirung
anderweiter Vorschriften. (An den Verwaltungö-
ausschuß.)

8. desgl. vom 4./8. Januar 1876, betr. den Verkauf
der zu Süsel, Holstendorf und Hohenhorst belegcnen
Chauffeehäuser nebst Gärten. (An den Finanzaus¬
schuß.)

9. desgl. vom 5,12 . Januar 1876, betr. das Ersuchen
des 17. Landtags um Vorlegung eines neuen Gesetzes
für das Herzogthum, betr. das Unterrichts- und Er-
ziehungswesen, ähnlich dem für das Fürstenthum
Lübeck vereinbarten Gesetze. (-4ä aetu.)

10. desgl. vom 14. Januar 1876, betr. den Bau eines
neuen Gymnasialgebäudes zu Oldenburg. (An den
Finanzausschuß.)
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11. desgl. vom 14. Januar 1876, betr. den- Entwurf
eines Gesetzes für das Herzogtum Oldenburg be¬
treffend Bildung einer Gemeinde Bösel. (An den
VerwaltungSansschuß.)

12. desgl. vom 19. Januar 1876, betr. Bewilligung einer'
Summe von jährlich 1800 -/A zu der Voranschlags¬
position, Geschäftskosten der Acmter, für die Finanz-
Periode 1876/78 zu Zuschüssen zu den von den Ver¬
waltungsbeamtenzu bestreitenden Kosten der Haltung
eigenen Dienstfuhrwerks bei den Aemtern Westerstede,
Damme und Kloppcnburg. (An den Finanzausschuß.)

13. desgl. vom 21. Januar 1876, betr. Wiederaufnahme
der Verhandlung über den vom Landtage beschlossenen
Art. 2 des Gesetzentwurfs, betr. Aenderung des Z. 23
der Regierungsbekanntmachung vom2. Februar 1846
betr. das Wirthschastsgewerbe.

Sott ohne Verweisung an einen Ausschuß zur sofortigen
Plenarberathung gelangen, womit der Herr Reg.-Cvmmissair
sich einverstanden erklärte.

14. desgl. vom 20. Januar 1876, betr. den Entwurf
eines Gesetzes für das Herzvgthum Oldenburg, betr.
authentische Interpretation des Art. 85 Z. 6. der
revidirtcn Gemcindeordnung vom 15. April 1873.
(An den Berwaltungsausschuß.)

15. Petition des Gemeinderaths der Gemeinde Gander¬
kesee, betr. Bewilligung eines Staatszuschusses von
mindestens 40 °/o zu den ganzen Kosten der Pflaste¬
rung des Saudweges in der Gemeinde Ganderkesee
vom Eisenbahndamm zu Grüppenbührcn bis zur
Canalbrücke- Stedinger Grenze. (An den Finanz¬
ausschuß.)

16. desgl. des Rechtsanwalts Niebour  zu Varel, betr.
Aufrechterhaltungder Verordnung vom 15. Januar
1851.

Der Präsident schlägt die Verweisung der Petition an
den Petitionsausschußvor, worauf Abgeordneter Ahlhorn
beantragt, die Petition an den Justizausschuß zu verweisen,
weil es sich in derselben um juristische Fragen handele.

Der Präsident bemerkt, daß sich auch im Petitionsaus¬
schuß Juristen befänden.

Abg. Ahlhorn erwidert, daß der Vorsitzende des
Petitionsausschuffeszwar Jurist, aber z. Z. durch Krankheit
verhindert sei, an den Verhandlungendes Ausschusses Theil
zu nehmen.

Abg. Barnstedt I : Es sei kein Grund vorhanden,
die Petition nicht an den regelmäßigen Ausschuß, also den
Petitionsausschuß, zu verweisen. In der Petition werde
eine authentische Interpretation nicht beantragt und müsse

daher die Angelegenheit dem genannten Ausschuß zur Be-
rathung überwiesen werden.

Abg. Schomann : Juristische Fragen liegen nicht
vor und sei eine authentische Interpretation nicht beantragt,
soviel er verstanden. An und für sich habe er gegen die
Verweisung an den Justizausschuß nichts zu erinnern, wenn
dadurch nicht ein Präjudiz geschaffen würde. Bis jetzt habe
man immer das Princip festgehalten, daß die Eingänge je
nach ihrem Gegenstände an die bestehenden Ausschüsse ver¬
wiesen würden. Der jetzige gehöre augenscheinlich zu den
Angelegenheiten des Petitionsausschusses und bitte er, wie
vom Präsidenten vorgeschlagen, diesem die Petitionen zu¬
zuweisen.

Der Landtag beschließt hierauf die Verweisung derselben
an den Justizausschuß.

17. desgl. des Vorstandes der altkatholischen Gemeinschaft
zu Oberstem, betr. deren Rechte an dem kirchlichen
Vermögen.

Der Präsident : Es erscheine nach der Bestimmung
des tz. 92 der Geschäftsordnung, daß nämlich Petitionen,
welche der Landtag aus materiellen Gründen zurückgewiesen
habe, bei demselben Landtage nur unter Angabe neuer that-
sächlicher Gründe eingebracht werden können, zweifelhaft,
ob die Petition überhaupt an einen Ausschuß zu verweisen
sei. Die Petenten wiederholen den in ihrer ersten Petition,
priuoipuliwr gestellten Antrag, daß nämlich der Landtag
direct in die Berathung des derselben angelegten Gesetzent¬
wurfs, betr. das kirchliche Vermögen, eintreten möge. Der
Landtag sei damals nicht direct in die Berathung eingetreten,
weil die Frage für nicht so dringlich erachtet worden sei, um
dem Anträge zu willfahren. Jetzt sei aber den Altkatholiken
die protestantische Kirche, deren Mitbenutzung ihnen bittweise
eingcräumt sei, zu Ostern d. I . gekündigt, dadurch aber
nach der Petition die Sache in ein Stadium gelangt, welches
die schleunige Erledigung der Sache auf dem in der Petition
beantragten Wege erfordere.

Obwohl sich nun nicht behaupten lasse, daß bei der
früheren Verhandlung, wo das Moment, daß die Allkatho¬
liken die Mitbenutzung der protestantischen Kirche in Ober¬
stein eingeräumt erhalten hätten, allerdings hervorgehoben
wurde, dies Moment der einzige Entscheidungsgrund ge¬
wesen sei, so seien doch die Verhältnisse derart verändert, daß
er die neue Petition nicht als formell unzulässig erachten
könne und die Verweisung derselben an den Petitivnsausschuß
Vorschläge.

Der Landtag erklärte sich mit dieser Verweisung einver¬
standen.

18. Petition des Amtsraths des Amtsverbandes Damme,
betr. den Bau einer Eisenbahn von Ahlhorn nach
Lemförde in der Richtung über Vechta, Lohne, Stein-
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seid und Damme zum Anschluß an die Venlo-Ham-
burger Bahn. (An den Finanzausschuß.)

19. Dcsgl. der Gemeinderäthe von Oberstein und Idar,
belr. die Umwandlung des Progymuastums zu Bir-
kcnfeld in ein vollständiges Gymnasium. (An den
Finanzausschuß.)

20. Desgl. der Vergantuugsprotokvllisten des Amts Clop¬
penburg, betr. Erhöhung ihrer Vergütung für die
Abhaltung öffentlicher Verkäufe. (An den Petitions¬
ausschuß.)

21. Desgl. des Amtsraths des Amtsverbandes Wlldes-
hausen, betr. Entschädigung für Einquartirungslast
bezw. Verminderung derselben. (An den Petitions¬
ausschuß.)

Soweit nicht bereits bemerkt, war die Versammlung
mit den Zuweisungen an die verschiedenen Ausschüsse einver¬
standen. Der Präsident bemerkt hierauf, daß die beiden
Schriftführer Meistermann , weil sein Stellvertreter als
Standesbeamter in Lohne erkrankt, und Drost wegen Fa¬
milienverhältnisse einen Urlaub bis zu 8 Tagen erbäten
und von ihm bewilligt erhalten hätten, daß es demnach leicht
zu Unzuträglichkeitcnführen könnte, wenn die Thätigkeit des
3. Schriftführers allein in Anspruch genommen würde. Einem
desfälligen Anträge des Abg. Wind Müller gemäß wird
sodann durch Acclamation beschlossen, den Abg. Propping
zu ersuchen, während der Urlaubszeit die Vertretung der
Schriftführer zu übernehmen, welche sofort von dem genann¬
ten Abgeordneten übernommen wird.

Tagesordnung:
Bericht des Justizausschusses, betr. den Entwurf eines

Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg über den Eigcn-
Ihumserwerb an Grundstücken und deren dingliche Belastung.
(Anl. 1.)

Ein Antrag auf Annahme oder Ablehnung des Gesetz¬
entwurfs im Ganzen ist nicht gestellt und wird demzufolge
die Specialdebatte eröffnet.

Zu §. 1 hat der Ausschuß beantragt:
Antrag M 1.

als Eigenthum im Sinne dieses Gesetzes gilt auch
das nutzbare Eigenthum(Erbpacht, Grundheueru. s. w.)
und das vererbliche und veräußerliche Nutzungsrecht
an einem auf fremden Grund und Boden stehenden
Gebäude.

Der Antrag wird ohne Debatte angenommen, sowie
Art. 1 mit der beschlossenen Acnderung.

Zu §. 2 sind folgende Anträge gestellt:
Von der Minderheit des Ausschusses(Abg. Graf von

Galen ) :

Antrag 2.
die Auflassung eines Gruudstückes erfolgt dadurch,
daß vor dem zuständigen Grundbuchamt, unter Vor¬
legung der Urkunde über das Veräußerungsgeschäst
mündlich und gleichzeitig von dem eingetragenen Eigcn-
thümer die Erklärung, daß er die Eintragung des
neuen Erwerbers als Eigenthümers bewillige, und
von dem Letzteren, daß er diese Eintragung beantrage,
abgegeben wird.

Von der Majorität des Ausschusses(Abg. Borgmann,
Graepel , Huchting , Hoher , Lehmann , Schomann,
ThYen ) :

Antrag M 3.
den §. in der Fassung des Entwurfs anzunehmen.

Abg. Graf v . Galen : Wie der Landtag aus dem
Bericht des Justizausschusses ersehe, stehe er mit seinem An¬
träge in der Justizcommission allein, aber gerade daraus, daß
er seinen Antrag auch noch im Landtag zu vertreten wage,
sei zu entnehmen, welches störende, feindliche Princip er in
der Vorlage ausgesprochen finde. Wenn er auch kaum hoffen
dürfe, für seine Ansicht eine Majorität im Landtag zu ge¬
winnen, fühle er sich doch veranlaßt, seine bereits im Aus¬
schußbericht niedergelegte Ansicht in der Kürze noch einmal
zu entwickeln. Sein Antrag stehe mit demjenigen zu §. 18,
nach welchem die „Grundschuld" aus dem Entwurf zu entfernen
sei in inniger Verbindung, der die Grundschuld betreffende
Paragraph des Gesetzentwurfes sei die Frucht des Princips,
welches er hier zu tadeln habe, und werde sich daher seine
Begründung auf beide §§. beziehen. Die beiden Anträge
berühren das Gesetz als solches nicht; er sei kein Jurist , stütze
aber seine Ansicht hinsichtlich des ersten Antrags auf die
Verhandlungendes preußischen Herrenhauses und hinsichtlich
des zweiten, die Gruudschuld betreffenden Antrags, auf eine
Erklärung des Herrn Regierungscommissairs, nach welcher
die Grundschuld im Gesetzentwurf fallen könne.

Er habe zwei Vorbemerkungen über seine Auffassung
des Gesetzentwurfs zu machen. Nach seiner Ansicht wachse
das Recht im Volke und sei es die Aufgabe des Gesetzgebers, das
Recht hier zu finden und zur Entwickelung zu bringen. Die
christliche sociale Gesellschaft sei zusammengesetzt aus ver¬
schiedenen Berussclassen oder Sphären , es seien dies die
Gasten der Handwerker, der Kaufleute, der Arbeiteru. s.w. Diese
Sphären tragen jede ihr Recht in sich und müsse in den¬
selben der Gesetzgeber das Recht suchen und das gefundene
entwickeln. Er spreche speciell als Sohn des Münsterlandes,
als Angehöriger des niedersächsischen Stammes, bei dem von
jeher die Hoswirthschaft charakteristisch gewesen. Wenn diese
aufgehoben und die Höfe zerschlagen werden, sei es besser für
den niedersächsischen Stamm nach Amerika auszuwandern.
Wenn die Worte: „unter Vorlegung der Urkunde über das
Veräußerungsgeschäst" nicht in den Gesetzentwurf eingeschaltet
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z. B . vor dem Grundbuchrichter mit der Erklärung erscheinen,
werden, sondern cs genüge, wenn der Verkäufer und Käufer
des Elfteren, daß er diese Eintragung des neuen Erwerbers be¬
willige, des Letzteren, daß er diese Eintragung beantrage, so liege
darin eine zu mißbilligende Uebertragung der modernen Han-
dclsprincipien auf den Grundbesitz, eine Gcneralisirung des
Wechselrechts. Derselbe werde dann jeder Handelswaare,
welche in einem Laden verkauft werde, gleich zustcllen sein.
Ein Blick auf die Geschichte lehre, daß immer die Verbindung
zwischen Hof und der Familie untrennbar gewesen, daß der
Grundbesitz nicht nur Fundament der Familie, sondern
des Staates überhaupt sei. In den Bezeichnungen der Be¬
sitzer als Voll-, Halberben rc. ergeben sich die Rechte, welche
den einzelnen Familicngliedern an dem Erbe zustehen. Diese
Rechte seien unvermittelt in die Neuzeit übergegangcn. Bis
zur Einführung des Katasterwesens sei von einer Zersplitte¬
rung des geschlossenen Erbe überhaupt nicht die Rede gewesen
und die Verbindung der Familie mit demselben noch jetzt
eine untrennbare zu nennen. Durch den jetzt in Aussicht
genommenen Uebergang zu der kaufmännischen Stellung
des Grund und Bodens werde der Staat selbst in seinem
Fundament erschüttert, da der Grundbesitz solches bilde und
dessen Stabilität von hohen öffentlichem Interesse sei. Viele
neueren Gesetze, z. B. die Gewerbeordnung enthalten An¬
klänge an die Uebertragung moderner HandelsprinciPienauf
andere Gebiete, wodurch alles in Fluctuation gerathe. Wenn
dies Princip zum Ausdruck gelange, sehe er überall den
Kampf des Mechanismus mit dem Organismus voraus.
Viele Gesetze haben wegen dieses in ihnen ausgesprochenen
Princips eine Aenderung erfordert, er selbst könne wie der
Referent des Herrenhauses Or. von Gossler - das in dem
Entwürfe vorgelegte Institut der Auffassung nur als ein
undeutsches Institut bezeichnen. Derselbe spreche sich in seinem
Bericht folgendermaßen aus : „Es ist jedoch mit Sicherheit
zu behaupten und nachznweisen, daß diese sg. Auflassung mit
dem eigentlichen Wesen der altdeutschen Auflassung nichts
gemein hat, sondern völlig neues Recht schaffen würde, für
welches sich in keiner Gesetzgebung ein Vorgang findet, und
daß durch deren Annahme mit einer vielbundertjährigen RechtS-
entwickelung, welche völlig frei von römischer Jurisprudenz
auf deutschem Boden gewachsen ist, gebrochen würde; gegen
die bisherigen Anschauungen von der besonderen Wichtigkeit
des Grundbesitzes für den Verkehr und das allgemeine öffent¬
liche Interesse.

Sodann führe derselbe aus , daß die Auslassung der
alteren Zeit stets in -Folge und in Gemäßheit des Kauf-
contractS, welcher dem Gericht überreicht wurde, zu geschehen
hatte, und schließlich, daß die deutschrcchtlicheAuflassung,
wo sie sich überhaupt erhalten habe, die Bestätigung des
Veräußerungsfalls durch Anerkcnntniß des Contractabschlufses
und eine Kenntniß der Ursache seitens dcö Grundbuchrichters
darüber unerläßlich voraussetze. Der Gesetzentwurf schließe

sich weder der bisherigen Entwicklung, noch der altdeutschen
Auflassung an, sondern schlage völlig neues Recht vor.
Wenn er sich auch als Nichtjurist auf juristische Auslassungen
einkasse, also auf Glatteis sich begebe, dürfe er, falls ihm
Unrichtigkeiten vorzuwerfcn seien, bitten, daß die Abgeord¬
neten, welche Juristen seien, ihn corn'girten. Dabei betone
er, daß er nur im Princip gegen die Fassung des Entwurfs
ankämpfe. Es sei Aufgabe des Rechts, das materielle Recht
fcstzustellen, die Auflassung sei eine reine Form, ein einseiti¬
ger Act, welcher als Recht sanctionirt werden solle. Es sei
richtig, daß es psychologisch undenkbar sei, daß ohne eine
vorhergehende causa oucrosa oder Zratuita das Eigenthum'
übertragen werde, aber dies dürfe nicht in der Form, wie
ihn der Entwurf vorschlage, geschehen. Dies werde dahin
führen, daß z. B. eine Person einer anderen in Folge Ver¬
kaufs ein Grundstück übertrage und ihres Eigenthums quitt
werden könne, ohne den Kaufpreis je zu erhalten. Dem
Betrüge werde Thür und Thor geöffnet. Bei der Verhand¬
lung einer früheren gleichartigen Vorlage in der preußischen
Cammer im Jahre 1869 habe der Abg. Waldeck  folgende!
Aeußerung in Opposition gegen die Vorlage gemacht, daß
nämlich nach der vorliegenden Gesetzgebung der Grundbesitz
nur noch dazu da zu sein schiene, um subhastirt zu werden,
und daß die Aufgabe des Richters, den Betrüger zu ver¬
folgen, sich in die Aufgabe verkehre, ihn zu beschützen. Der
Abg. von Rönne  sage dagegen in der Sitzung deö preußi- ,
scheu Landtags am 25. Januar 1870, durch das 19. Jahr¬
hundert ziehe sich wie ein rother Faden die Beweglichkeit
aller Objecte, die Gegenstand des Eigenthums oder des Ver¬
kehrs sind; solle hinter dieser Bewegung der Grundbesitz allein
Zurückbleiben, er allein stagniren? Nachdem der Versuch der
Einführung des Gesetzentwurfs zum ersten Mal mißglückt
war, sei derselbe 1872 wiederholt und geglückt, obschon ge¬
wichtige Bedenken gegen die Einführung des Gesetzes in
mehreren Provinzen, z. B. Westphalen, geltend gemacht
wurden. Die Abgeordneten Reichensperger , Schorle-
mer  u . s. w., jedenfalls Namen von Klang, opponirteu im
preußischen Abgeordnetenhause gegen das Gesetz. Dem Abg.
Or. Wind Horst  sei in der damaligen Sitzung das Wort
durch Schluß der Debatte entzogen, indeß habe derselbe Ge¬
legenheit gehabt, in folgender Persönlichen Bemerkung seine
Auffassung kund zu geben, daß er nämlich zur Beruhigung
in Westphalen— wo zu der Zeit über die Einführung des
Gesetzes allgemeine Unruhe geherrscht habe — zu seinem
Bedauern nichts beitragen könne, da er überzeugt sei, daß
dieses Gesetz die ethische und konservative Bedeutung des
Grundeigenthums zerstöre. Er habe ferner anzuführen, um
zu constatiren, in wie weit Stimmen gegen das Gesetz in
Preußen laut geworden seien, daß Adressen mit über 6000
Unterschriften aus Westphalen an das preußische Haus ge¬
langten, worin das Gesetz nicht zur Ausführung zu bringen
beantragt wurde.
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Jetzt wolle die Oldenburgische Regierung gerade die
Einführung dieses schädlichen Princips. In Preußen lassen
sich die Folgen dieses Gesetzes z. Zt. noch gar nicht über¬
sehen, inteß sei zu constatiren, daß auf Antrag der Ober-
rechnungscammer die Einrichtung getroffen sei, daß die Con-
tracte über Käufe oder Verkäufe des Fiscus immer in schrift¬
licher notarieller Ausfertigung abgeschlossen werden.

Er glaube hiemit seine Auffassung hinreichend begründet
zu haben und bitte den Landtag, das schädliche Princip nicht
anzunehnien und damit ein fremdes, völlig neues Recht ein¬
zuführen.

Reg.-Com. von Beaulieu : Es sei von ihm nicht
für uothwendig gehalten, sich in die Debatte einzumischen,
indeß halte er sich in Folge einer Aeußerung des Herrn Vor¬
redners, bctr. den Standpunkt des Regierungs-Commissairs
in der Frage der Grundschuld, für verpflichtet, das Wort
zu ergreifen, da jene Aeußerung leicht zu Mißverständnissen
Anlaß geben könnte und diesen zu begegnen sein dürfte.
Der Vorredner habe häufig während seines Vortrags von
dem Anträge 2 des Ausschußberichls auf den Antrag

10 daselbst übergegriffcn mit dem Bemerken, der wesent¬
liche Inhalt und Zweck des Gesetzes werde nicht durch das
Aufgeben der Grundschuld berührt, dies sei aus einer Er¬
klärung des Rcgierungs - Commissairs zu folgern, dahin
gehend, daß die Grundschuld aus dem Gesetz aussallen
kennte, ohne dasselbe zu tangiren. Daraus könnte gefolgert
werden, die Grundschuld habe mit dem Gesetz als solchem
nichts zu thun, sei nur als Schmuck nebenher zu betrachten
und überflüssig. Es seien damals in der Ausschußsitzung
Anfragen an ihn gestellt, ob bei Annahme des Antrags

10 der Gesetzentwurf zur Umarbeitung an die Staats¬
regierung werde zurückgehen müssen, oder ob solche Umarbei¬
tung im Ausschuß selbst werde vorgeuommen werden können.
Darauf habe er geantwortet, in technischer Beziehung sei die
Streichung der Grundschuld im Entwurf ganz einfach zu be¬
werkstelligen, ob aber dabei derselbe nicht verschlechtert oder
verbessert werde, darüber sei damals im Ausschuß keine
Aeußerung seinerseits gemacht. Indeß bemerke er , daß er
Persönlich der Ansicht sei, daß die Annahme des Gesetz¬
entwurfs ohne die Grnndschuld ihm undenkbar erscheine.

Abg. Schomann : Die Begründung des Abg. von
Galen  hinsichtlich des im §. 2 der Vorlage aufgestellten,
von ihm als fremd, störend, feindlich bezeichneten Princips
könne nicht durchschlagende Wirkung haben. Er wolle dem
Vortrage des Abg. möglichst schrittweise folgen. Das von
demselben ausgesprochene Princip, daß ein Recht im Volke
Wachjeu, der Gesetzgeber diese Pflanze dort aufsuchen und
pstcgen müsse, sei richtig. Wenn freilich der vr . von Goss-
I" erklärt habe, daß das Institut der Auflassung ein fremdes
sei und mit dessen Einführung ganz neues Recht geschaffen
Werde, so sei das ein Jrrthum . Gerade die Auflassung bei

Grundstücken sci ein deutsches Rechtsinstitut, während die bei
der Uebcrtragung von Grundstücken bisher maßgebenden
römisch-rechtlichen Grundsätze fremdes Recht enthalten. Der
Uebergang des Eigenthums von Grundstücken sei gerade,
weil er so wichtig erschienen, in die solenne Form der Auf¬
lassung gekleidet worden, häufig auch noch neben der gericht¬
lichen Form die Beobachtung von symbolischen Handlungen,
z. B. Uebcrreichung eines Halms, einer Scholle u. s. w..
erfordert worden. Die Form der Auflassung im Entwurf
sei nichts anderes. Man mache mit deren Einführung histo¬
risch nur einen Rückschritt, in materieller Beziehung einen
großen Fortschritt. Z. Zt. gelte als Recht, daß die Ueber-
tragung mündlich am Biertisch erfolgen könne, während der
Entwurf die solenne Form der Uebcrtragung wiedercinführen
wolle, durch welche den contrahirenden Personen erst die
Bedeutung und Wichtigkeit des Actes in's Gcdächtniß geru¬
fen werde. Er habe auf folgende Auseinandersetzung des
hervorragenden Germanisten I)r. von Gerber  aufmerksam
zu machen, um zu zeigen, daß die Auflassung des Entwurfs
in ihrer wesentlichen Bedeutung nichts anderes sei, als die
früher übliche Art der Uebcrtragung von Grundstücken.
Derselbe sage in seinem Lehrbuch des deutschen Privak-
rechts:

„Es ist eine seit den Anfängen der Entwickelung des
deutschen Rechts bis auf die Gegenwart in ununterbrochenem
Zusammenhänge nachweisbare Rechtsvorschrift, daß die Ueber-
tragung des Grundeigenthums öffentlich, d. h. in der Regel
unter der Autorität der Gerichte geschehen müsse. Noch im
späteren Mittelalter war die deshalb angewandte Form die
gerichtliche Auflassung, d. h. die feierliche, oft durch den
Gebrauch von Symbolen gesteigerte Erklärung des Ueber-
tragenden vor dem Gerichte, daß er sein Recht aufgebe,
welcker dann eine angemessene, die Annahme des aufge¬
lassenen Rechts ausdrückende Gegenerklärung des Erwerbers
entsprach."

Da die Auflassung des Entwurfs dieser alt hergebrachten
Form der Uebcrtragung von Grundstücken völlig entspreche,
so heiße es, das Recht in nationalem Sinn fortbilden, wenn
man dem Entwürfe zustimme.

Der Abg. von Galen  habe ferner hervorgehoben, daß
die Menschen in verschiedene Verufsklassen zerfallen, für
welche besondere Gesetze zu normiren seien. Richtig sei es,
daß für die Handel treibenden Klassen andere Bestimmungen
maßgebend sein müßten als für andere Kreise, indeß sei in
der hier fraglichen Beziehung kein Unterschied zu machen. Es
hantele sich hier nur um die Hebung der Kreditfähigkeit des
Grundbesitzes und um dessen Sicherstellung im Allgemeinen.
Der Abg. von Galen  habe seruer geglaubt, nur für die
Interessen des niedersächsischenStammes in die Schranken
treten zu müssen, dagegen sei hervorzuhcben, daß ebenso die
Friesen und Stedinger einen hervorragenden Antheil an der

!
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Entwickelung der Gesetzgebung über den Grundbesitz nehmen
werden. Das größte Bedenken des Abg. bestehe aber darin,
daß moderne Handelsprincipien durch den Entwurf auf den
Grundbesitz übertragen würden, daß in der neuen Ein¬
richtung, wie er sich ausdrückc, eine Generalisirung des
Wechselrechts enthalten sei und für ihn der Grundbesitz zu
einer Handelswaarc werde. Darauf sei zu erwidern, daß
nach bisherigem Recht die Uebertragung noch viel leichter sei,
als dann, wenn die erschwerende Form der Auflassung ver¬
langt werde. Das bis jetzt bestehende Recht sei gerade der
gefährlichen Erleichterung der Veräußerung von Grund und
Boden günstig. Der Abg. von Galen habe ferner geäußert,
das Verhältniß zwischen der Familie und dem Grundbesitz
werde durch die Einführung der Bestimmung der Vorlage
gelockert werden. Diese Aeußerung sei wie die vorhergehende
unrichtig, da die angedeutete Gefahr nach dem bisherigen
Rechtszustande drohender sei, als nach Einführung der er¬
schwerenden Form der Uebertragung von Grundbesitz, und er
müsse doch fragen, ob bisher schon je empfunden sei, daß
nach dem bisherigen Recht die Uebertragung so leicht sei, daß
das berührte Verhältniß gelockert worden sei? Ferner sei
erwähnt, daß die Einführung des Instituts , wie cs im Ent¬
wurf stehe, im praktischen Leben gefährlich sei, weil den Be¬
trügereien Thür und Thor geöffnet würden. Er sehe keinen
Grund dafür ein und frage, weshalb es mit der Auflassung
in dieser Beziehung gefährlicher werden könnte? Das jetzige
Recht gebe gerade Anlaß zu Betrügereien. Daß eine eunsu,
ein zu Grunde liegender Vertrag der Uebertragung voran-
gchcn müsse, sei überhaupt nur logisch. Die Uebertragung
in der Form der Auflassung begründe ein dingliches Recht
welches von einem blos persönlichen Recht wohl zu unter¬
scheiden sei. Wenn die ouusu auteaeclans anfechtbar sei,
könne immer die Uebertragung des Eigenthums noch angefochten
werden und der Uebertragende überhaupt, um sich gegen die
inzwischen getroffenen, nachtheiligen Dispositionen des jetzigen
Eigenthümers zu schützen, eine Vorbemerkung im Grundbuche
erwerben. Die Auflösung des ganzen Vorganges könne dem¬
nach immer ohne Schaden des Ueberiragenden geschehen
und die Befürchtungen in dieser Beziehung zerfließen in
Nichts.

Wenn der Eigenthümer überhaupt nicht vorsichtig ver¬
fahre, könnten keine Gesetze zu seinem Schutze gegeben
werden.

Er bitte diesemnach den 8- 2 unverändert wie im Ent¬
wurf anzunehmen.

Abg. Graf von Galen : Er sei vielfach nicht so
aufgefaßt, wie er gewünscht hätte, aufgefaßt zu werden. Er
wolle indeß das Einzelne nicht recapituliren und beschränke
sich darauf, dem Herrn Regierungs-Commissair, welcher ge¬
äußert, die Grundschuld sei von ihm nicht blos als äußerer
Schmuck des Gesetzes aufgefaßt, in dieser Beziehung befinde
er, Redner, sich im Jrrlhum , zu erwidern, daß er nur aus¬

gesprochen, sein Antrag M . 10 stütze sich auf die Erklärung
des Herrn Regierungs-Commissairs im Ausschuß, daß die
Grundschuld im Gesetzentwurf fallen könne.

Seinem Vorredner wiederhole er, daß er nur das Prin-
cip habe specificiren wollen, welches seines Erachtens die ge¬
fährlichsten Folgen in sich schließe, wenn dasselbe in Fleisch
und Blut übergehe. Ohne Feststellung des Rechtsactes könne
er das Institut der Auflassung nie billigen. In der Person
des vr . v. Gossler und des vr . v. Gerber , welche hin¬
sichtlich der historischen Begründetheit der Auflassung so
differirende Ansichten aufstellcn, sehe er nur zwei Rechts¬
autoritäten und lasse dahin gestellt, wessen Ansicht die richtige
sei. Ferner habe er sich dahin ausgesprochen, daß die den
Grundbesitz betreffenden Verhältnisse unvermittelt auf die
Jetztzeit überkommen seien. Das römische Recht gelte in dieser
Beziehung überhaupt nur subsidiär, also nur wenn einhei¬
mische Gesetze nichts anderes bestimmen. Endlich sei mit
dem Institut des Entwurfs nicht ausgeschlossen, daß auch
jetzt noch am Biertisch über die Uebertragung verhandelt
wird und nachher die Parteien vor dem Grundbuchrichter die
vorgeschriebencn Erklärungen abgeben. Schließlich bemerke er
noch, daß er hier nur für das cintrete, was er den Interessen
seines, des nicdersächsischen Stammes entsprechend halte und
einen allgemeinen Standpunkt nicht vertrete. Seines Erach¬
tens sei das im Entwurf ausgesprochene Princip nur Ver¬
anlassung für den Richter, den Betrug zu sanctioniren.

Abg. Schornann Der Abg. v. Galen  habe mit
seiner Behauptung, daß das Römische Recht hinsichtlich des
Eigenthums nur subsidiäre Geltung habe, entschieden Unrdcht
und seien die desfälligen Bestimmungen in Münsterland
gerade so gut maßgebend, wie hier, da particularrechtliche
Bestimmungen nicht entgegenstehen. S . E. sei das ganze
Bestreben des Abgeordneten nur dahin gerichtet, die Bestim¬
mung des Preußischen Landrechts, daß Verträge über Grund¬
stücke nur in schriftlicher Form Gültigkeit haben, hier cinzu-
führen. Auch in diesem Fall sei ein Betrug nicht ausge¬
schlossen unv der vorhergehende Rechtsact nicht durch die
Vorlegung der Urkunde unter allen Umständen festzustellen.
Dem Grundbuchrichter falle dadurch die Aufgabe zu, über
die Rechtobeständigkeit des Contracts zu urtheilen, obwohl
sich hier leicht ein Jrrthum einschleichen könne, indem der
Grundbuchrichter die Urkunde prüfe, die Auflassung für ge¬
rechtfertigt halte, trotzdem sich aber nachher herausstelle, daß
der Contract nicht richtig sei.

Er halte die Auflassung des Entwurfs für eine bedeu¬
tende Errungenschaft und bitte den §. 2 des Entwurfs anzu¬
nehmen.

Der Abg. von Galen meldet sich zum dritten Mal
zum Wort, welches ihm vom Präsidenten im Einverständniß;
mit der Versammlung ertheilt wird:
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Er habe den Abg. Scho mann  darauf aufmerksam zu
machen, daß er sich hinsichtlich der vorliegenden Gesetzgebung
auf eine Aeußerung des Abg. Waldeck  berufen habe, nach
welcher die Aufgabe des Richters, den Betrüger zu verfolgen,
sich nach dem vorliegenden Gesetze in die Aufgabe verkehre,
ihn zu beschützen, In Bezug auf das gemeine Recht habe
er den Abg. Windhorst  citirt , welcher sich entschieden gegen
den Gesetzentwurf ausgesprochenhabe. Ferner sei es nicht
feine Meinung, daß der Richter Prüfen solle, ob die ihm
vorzulegende Urkunde richtig sei, sondern,er habe nur ver¬
langt, daß die Urkunde ihm in notarieller Ausfertigung vor-
gelegt werden solle und dabei betont, daß auf Antrag der
Rechnungskammer die schriftlichen Contracte in Preußen wie¬
der eingeführt seien.

Berichterstatter vr . Lehmann : Da er mit den Aus¬
führungen des Abg. Scho mann  einverstanden sei, könne er
sich kurz fassen. In Preußen sei es berechtigt, die Vorlegung
einer Urkunde zu verlangen, weil dort alle Grundstücke be¬
treffenden Geschäfte in schriftlicher Form zu errichten seien,
welches hier wegfalle. Der Entwurf stehe daher auf einem
Boden, welcher keine Befürchtungen aufkommen lassen könne.
Er glaube nicht, daß der Abg. Wind Horst  nicht mit der
juristischen Auffassung, worauf der Entwurf sich stütze, ein
verstanden sein werde, da derselbe ein gewiegter Jurist sei.
Die Behauptung des Or . von Gossl er , daß die Auflassung
kein historisches Institut sei, sei im Herrenhause sofort durch
den Regierungs-Commissair v. Förster widerlegt worden.
Auch sei im Mittelalter dies Institut ganz in der Nähe
Praktisch gewesen, wie das Oldendurgische Stadtrecht von
1433 ergebe, woselbst im lit . V. : Vau lloxsu und vor-
lloxon, folgendes vorgeschriebcn sei:

z. 15. Xu l>68(chrev6N6u Laisorlilleu Roollteu waZ
en jeder Out mellt allem verbunden , sondern oll
verllopeu luten und levern an rvelllen Ordre lle will.
Vverst vermöge Kassisvllou und Ütudt- Heeldens wollt
de llulltwK' unllerveglixer (-öder Zeriolltlill Assollellen,
sonsten is de llntinZe to Ilsellt nioll llostäudiA, sondern
dlifft dat Out des Verllöxers.

K. 16. Lassisoll lleellt lleckt wellt allein inKelöllrt,
dat Ullllervetzliolle Oödsr Zeriedtliell upAelaten
werden, sondern oll dat it nioll olle llrren luve und VuII-
hurdo Kesollellen waA.

Z. 18. 8o rve ein llrvve letd vor dew Oeriellte,
de sellall llawen vor dew llutll wit den Aenenden lle
it xelaten llelkt und laten dat sollriven in dat Voll, dar
Dan de LellsdunZen des Ralldes iuselliMt , in dew
-iallre und OaZe also dat geladen is, llssitt lle dat darna
dallr und Dag sonder reollte Lispralle vor Oalide oKe
^or Oeriellte , das wag lle geneden us allns Xotll
blisven.

Berichte. XVIII. Landtag.

Dics sei ein historisches Zeugniß für die praktische Hand¬
habung des Instituts . Er bitte den Antrag der Majorität
anzunehmen.

Der Antrag der Minderheit wird darauf abgelehnt und
der 8. 3 in der Fassung des Entwurfs angenommen.

Zu 8- 4 bemerkt der Berichterstatter Or. Lehmann:
der 8> 4 des preußischen Gesetzes beseitige einen Grundsatz
des preußischen Landrcchts, welcher in der gemeinrechtlichen
Praxis nicht anerkannt sei. Die Aufnahme des betr. Para¬
graphen sei hier also überflüssig gewesen.

Die ZZ. 4, 5, 6 werden angenommen.
Zu 8- ? ist beantragt:

Antrag HL 5.
den zweimaligen Passus : „auf Grund eines für voll¬
streckbar erklärten Erkenntnisses oder-- beide mal zu
streichen.

Der Antrag und Z. 7 mit der Aenderung werden an¬
genommen, desgleichen der Antrag 6 zu Z. 8:

in Absatz3 den Passus: „auf Grund eines für voll¬
streckbar erklärten Erkenntnisses" zu streichen,

sowie Z. 8 mit der Aenderung.
Die 88- 9, 10, 11, 12, 13 werden angenommen, der

Antrag 7 zu 8- 14:
die gesperrt gedruckten Worte zu streichen und dafür
zu setzen:

„rechtskräftigen und vollstreckbaren",
sowie 8- 14 mit der Aenderung desgleichen.

Der K. 15 wird angenommen, desgleichen der Antrag
HL 8 zu 8- 16 :

den zweimal vorkommendenPassus: „auf Grund eines
für vollstreckbar erklärten Erkenntnisses" beide mal zu
streichen,

sowie §. 16 mit der Aenderung.
Zu 8- 17 ist beantragt:

Antrag HL 9.
Dingliche Rechte, welche der Eintragung nicht bedürfen
(8 . 11 Abs. 2 ; §. 12) haben gleichen Rang mit
einzutragenden dinglichen Rechten, welche gleich bei
Anlegung des Grundbuchblattes eingetragen sind, und
gehen allen Eintragungen in der dritten Abthcilung vor.

Sind sie erweislich erst nach Anlegung des Grund¬
buchblattes entstanden, so richtet sich ihr Rang nach
dem Datum ihrer Entstehung.

Der Antrag sowie 8- 17 mit den Zusätzen werden an¬
genommen.

Zu 8- 18 sind folgende Anträge gestellt:
Von der Minderheit des Ausschusses(Abg. v. Galen

und Borg mann .)
28
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Aittrag M 10.
die Worte »und der Grundschuld" zu streichen,

von der Mehrheit des Ausschusses(Abg. Graepel , Hayen,
Hoyer , Huchting , Lehmann , Schomann , Thyen)

Antrag -N . 11.
den Paragraphen unverändert wie im Entwurf an¬
zunehmen,

sowie für den Fall der Annahme des Miuderheitsantrages
vom ganzen Ausschuß.

Antrag 12.
Die Vorlage behufs der durch Annahme des Antrags
Ist. 11 erforderlich gewordenen Redaction an den
Ausschuß zurückzuvcrweisen.

Berichterstatter der Minderheit Abg. v . Galen : Er
bedaure, die Versammlung aufs Neue in Anspruch nehmen
zu müssen. Er habe zu wiederholen, daß die Grundschuld
eine Frucht des 8- 2 des Entwurfs sei. Es sei die Grund¬
schuld ein Papier, welches auf die Börse gebracht und dort
als Handclspapier in Umlauf gesetzt werde. Der Grundbesitz
werde damit zu einer Handelswaare. Während die Hypothek
ein reines Sichcrheitsrecht sei, trenne die Grundschuld den
Grund und Boden von seinem Besitzer. Der Grund und
Boden hafte bei der Grundschuld allein, der Grundbesitzer
sei nicht haftbar wie bei der Hypothek und könne auf seinem
eigenen Besitzthum Grundschulden erwerben. Es könne daraus
factisch ein doppelter Besitz entstehen, nämlich entweder ein
Besitz des Grund und Bodens in Papier , oder ein Besitz
in Wirklichkeit. Da die Grundbriefe in hlanoo gingen, sei
die Gefahr, daß durch die Grundschulden der Grundbesitz in
Papier verwandelt werde, nicht zu verkennen, weil sie so
leicht übertragbar seien. Die Erleichterung des Schulden-
machens in Zeiten der Geldkrise oder bei persönlichen Schwierig¬
keiten des Besitzers werde zu einem häufigen Besitzwcchsel
führen, welcher nicht wünschenswerth erscheine. Ferner sei
von der anderen Seite hervorgehoben, daß jede mögliche
Stärkung des Bodencredits wünschenswerth und Bcdürfniß
sei. Dagegen sei zu erinnern, daß z. Z. keine Creditnoth
bestehe, daß die Grundbriefe von der Ueberschuldung erzeugt
seien, auch in Norddcutschland jeder Grundbesitzer leicht gegen
Hypothekbcstellung Geld bekommen könne. Je schwieriger
es sei für den Grundbesitzer Geld zu bekommen, um so
länger werde ein Besitzwechsel vermieden, während die Leich¬
tigkeit, Geld zu bekommen, diesen Wechsel fördere. Als
börsengängige Papiere werde ferner der Zinsfuß der Grund¬
schuldbriese sich nach dem Börsenzinsfuße richten, damit
werden Schwankungen entstehen, welche bei den Hypotheken
nicht zu befürchten seien. Es sei im Ausschuß darauf hin¬
gewiesen, daß die Grundschulden sich in Mecklenburg als ein
dem Grundbesitzer zur Ausnutzung seines CreditS sehr dien¬
liches Mittel erwiesen habe. Er habe gefunden, daß zwischen
den Capitalisten Hamburgs und den Großgrundbesitzern förmliche

Zusammenkünftestattsinden, in welchen über die Emission
von Grundschuldbriefen verhandelt werde. Die sg. Bremer
Handfesten seien ein locales Institut, wovon zweifelhaft sei,
ob cs sich für Oldenburg bewähren könnte. Das Mitglied
des Herrenhauses, von Kleist - Retzow  habe während der
Verhandlungen folgende Aeußerung gemacht, worauf die
andere Seite des Ausschusses Gewicht lege:

»Der Grundbesitz werde durch die Gesinnung des
Besitzenden  mobilisirt und ist eine solche Gesinnung vor¬
handen, so kann jeder Grundbesitzer es jetzt ebenso leicht
haben, wie künftig durch diesen Gesetzentwurf."

Diese Worte schienen ihm wenig zu bedeuten, denn
wenn es auf die Gesinnung des Besitzenden ankäme, so be¬
greife er nicht, warum man die Spielbanken aufgehoben
hätte, warum man eine Fcuerpolizeiordnung schaffe, wenn es
auf die Gesinnung des Eigenthümers ankäme, die Löschapparate
zu halten?

Ferner sei behauptet, daß Anfechtungen von namhafter
Seite dem Princip der Grundschutd überall nicht wiedcr-
fahren seien. Das habe er schon widerlegt, indem er die
Grundschuld als Frucht des in 8. 2 des Entwurfs nieder-
gelegten Princips bezeichnet habe. Er bitte die Versammlung,
diese Frucht nicht reif werden zu lassen, da er persönlich die
Ueberzeugung habe, daß der kleine Grundbesitz durch die Ein¬
führung der Grundschuld rninirt werde, wenn auch der ge¬
sunde Sinn der grundbesitzenden Bevölkerung des Herzog¬
thums noch länger den Ruin aufhalten werde. Er halte die
Grundschnld für so schädlich, daß er gegen das ganze Gesetz
stimmen werte.

Abg. Schomann : Die von dem Vorredner geschil¬
derten Gefahren, welche aus der Grundschuld erwachsen
sollen, könne er als begründet nicht anerkennen. Derselbe
hebe hervor, daß die Hypothek um deswillen vorzuzichen sei,
weil der Gläubiger zugleich ein persönliches Recht gegen den
Schuldner habe, während bei der Grundschuld nur das
Grundstück hafte; das sei richtig, aber der Besitzer sei im
letzteren Fall immer in der Lage durch Zahlung aus seinen
andern Mitteln dem Gläubiger Befriedigung zu verschaffen
und dem Verkauf des Grundstücks zuvor zu kommen. Durch
das neue Institut gewinne der Grund und Boden in Credit-
verhältnissen eine viel größere Bedeutung, als bei der Hypo¬
thek. Schon,im Mittelalter habe es eine ähnliche Einrich¬
tung gegeben, nämlich der Rcntenkauf, welcher in den
Rechtsbüchern auch als „Schuld eines Grundstücks" genannt
sei. Der Eigenthümcr eines Grundstücks ließe sich nämlich,
da Darlehne schwierig zu haben gewesen seien, eine Rente
auf sein Grundstück legen, welche davon zu praestiren war,
während er selber den Kaufpreis in seinem Nutzen verwenden
konnte. Diese auf das Grundstück gelegte Last stimme im Prin¬
cip völlig mit der jetzigen Grundschuld überein, da auch dort
die Schuld von dem Persönlichen Schuldner losgelöst gewesen fit,
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indem der jedesmalige Eigenthümer die Rente zu Praestircn
Me . Die Leichtigkeit, Schulden zu machen, werde durch
das Institut weder gefördert noch gehindert, dagegen die
Möglichkeit, daß der Grundbesitzer sein Vermögen verwerthe,
sehr erhöht, da der Besitzer freies Belieben darüber habe, in
weicher Reihenfolge er die Grundschuldbriefe ausgebcn wolle,
er für schwierige Zeiten also die besseren Pöste, worauf er
dann immer Geld bekommen könne, reservircn und in Zeiten,
wo Geld in Ueberfluß vorhanden sei, zunächst die schlechteren
Pöste begeben könne. Bei der Hypothek sei dies bis jetzt
nicht möglich gewesen, da bei Tilgung einer vorher¬
gehenden Hypothek alle späteren nachrückten, so daß regel¬
mäßig nur auf nachstehende Hypotheken Geld zu bekommen
sei und das habe immer Schwierigkeit, obschon der Entwurf
in dieser Beziehung dadurch abhelfe, Laß der Eigenthümer
eine Hypothek, welche er nach Zahlung tilgen lasse, auf seinen
eignen Namen schreiben lassen könne. Wenn auch augen¬
blicklich die Grundschuld sich nicht als Bedürfniß herausstelle,
so könne das nicht von der zweckmäßigen Reform abhalten,
welche sonst bei eintretender Noch durch Gesetz herbeigesührt
werten müsse. Nothgcsetze seien aber immer zu vermeiden.
Der Abg. v. Galen glaube zwar, daß der Zinsfuß der
Grundschuldbriefe sich nach der jeweiligen Conjunctur an der
Börse richten würde, aber der Zinsfuß könne seines Erachtens
überhaupt nie stabil sein und richte sichz. B- wie der Mieth-
preis nur nach Angebot und Nachfrage. Eine Stabilität
des Zinsfußes sei überhaupt nicht erforderlich. Wenn man
ferner die Möglichkeit, mit Leichtigkeit Schulden zu machen,
reduciren wollte, würde dies zu einer unangcmesseyenBevor¬
mundung führen, und das Resultat würde sein, daß man
auch andere Principien, welche als gut anerkannt seien, wieder
aufheben müsse, z. B . das Princip der Theilbarkeit der Grund¬
stücke. Die Grundschuld könne er als die Perle des ganzen
Gesetzes bezeichnen und bitte er den Art. 18 des Entwurfs
anzunehmen.

Abg. v . Galen : Mit seinem Vorredner könne er
sich principiell nicht einverstanden erklären. Die in der
Grundschuld liegende Trennung der Person von der Schuld
stimme mit seinen Principien nicht überein. Der vom Vor¬
redner gedachte Rentenkauf des Mittelalters sei s. M . ein
anderes Verhältniß, als die Grundschuld. Im Uedrigeu be¬
ziehe er sich auf die früheren Ausführungen.

Berichterstatter vr . Lehmann : Er könne sich auf
die im Ausschußbericht niedergelegten Ausführungen beziehen
und nur noch bemerken, daß die Hypothek gerade dieselben
Gefahren herbciführen könnte, welche von Seiten der Grund¬
schuld befürchtet werden, weil in der That der Unterschied
-wischen beiden in vielen Fällen äußerst schwierig sei. Der
Antrag HL 10 wird sodann, nachdem die Debatte geschlossen,
abgelehnt, der Antrag 12 ist damit erledigt und wird der
8- 18 des Entwurfs angenommen.

Zu §. 19 sind folgende Anträge gestellt:

Antrag HL 13.
1. nach dem ersten Satz von Ziffer 1 den Punkt zu

streichen und die Worte hinzuzufügen: «hat, auf An¬
trag desselben oder des Gläubigers."

Antrag HL 14.
2. in Ziffer 2 wiederum die Worte: „für vollstreckbar

erklärten" zu streichen und dafür zu setzen: «rechts¬
kräftigen und vollstreckbaren".

Die beiden Anträge werden einzeln, sodann §. 19 mit
den Aenderungen angenommen. §. 20 , 8. 21 werden zu¬
sammen zur Abstimmung gebracht und angenommen.

Zu §. 22 ist beantragt:

Antrag M 15.
den Passus „auf Grund eines für vollstreckbar er¬
klärten Erkentnisses oder" aus den zu §. 7 erörterten
Gründen zu streichen.

Der Antrag und §. 22 mit der Aenderung werden an¬
genommen, desgleichen die 88- 23, 24.

Zu 8. 25 ist beantragt:

Antrag HL 16.
den letzten Satz zu streichen und dafür zu setzen:

der Einwilligung der gleich oder nachstehend ein¬
getragenen Gläubiger bedarf es dazu nur , sofern
dieselben schon in den bisherigen Hypothekenbüchern
mit derselben Forderung ingrossirt gewesen waren.

Der Antrag unv 8- 25 mit der Aenderung werden an¬
genommen, desgleichen die 88- 26, 27, 28.

Zu 8- 29 ist folgender Antrag gestellt:

Antrag HL 17.
den Nachsatz von „wenn" an zu streichen und dafür
zu setzen:

wenn die in der zweiten Abtheilung bei Anlegung
des Grundbuchblattes eingetragenen Berechtigten
und die in der dritten Abtheilung gleich oder nach¬
stehend eingetragenen Gläubiger einwilligen, welche
schon in den bisherigen Hypothckenbüchern mit
derselben Forderung ingrossirt gewesen sind.

Der Antrag und 8- 29 mit der Aenderung werden an¬
genommen.

Zu 8- 30 beantragt der Ausschuß:

Antrag HL 18.
den Schlußabsatz zu streichen.

Berichterstatter vr . Lehmann : Er habe daraus auf-
mersam zu machen, daß der Zusatz im Absatz3 des 8. 30
„jedoch haften die dem Pächter zuwachsenden Früchte nicht"

28 ^
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abweichend vom römischen Recht sich im Preuß . Landrecht

ausgesprochen finde , weshalb der Zusatz in dem preußischen

Gesetz vom 5 . Mai 1872 sich nicht finde . Dem vorliegen¬
den Entwurf für das Herzogthum Oldenburg sei der betreffende

Zusatz aus Billigkeitsgründcn hinzuzufügen.

Der Antrag HZ 18 wird angenommen , sowie der §. 30

mit der Aenderung.

Zu §. 31 beantragt der Ausschuß:

Antrag HZ 19.

das Wort „Vierteljahr " zu streichen und dafür zu

setzen: „halbes Jahr " .

Der Antrag und der §. 31 mit der Aenderung werden

angenommen.

Die 88 - 32 , 33 , 34 , 35 desgleichen.

Zu 8- 36 ist beantragt:

Antrag HL 20.

in der Klammer hinzuzufügen : 8- 11  Abs . 2.

Der Antrag und der 8- 36 mit der Aenderung werden

angenommen.

Die 88 - 37 , 38 desgleichen.

Zu 8- 39 bat der Ausschuß beantragt:

Antrag HL 21.

die ersten beiden Sätze von Absatz 3 zu streichen und

dafür zu setzen:

mit der dinglichen Klage können rückständige Zinsen

von eingetragenen Capitalien nur für 4 Jahre,

vom letzten Fälligkeitstermine vor Anstellung der

Klage zurückgerechnet, gefordert werden.

Der Antrag und der 8- 39 mit der Aenderung wird

angenommen.

Die 88 - 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 werden ohne Debatte

angenommen.

Zu 8- 46 ist beantragt:

Antrag HL 22.

im zweiten Satze die Worte von „baar " bis „Bun¬

desstaats " zu streichen und dafür zu setzen:

„baar " oder in inländischen öffentlichen nicht außer

Umlauf gesetzten Papieren , oder Schuldverschrei¬
bungen des deutschen Reichs oder des Königreichs

Preußen .«

Der Antrag , sowie 8- 46 mit der Aenderung werden

angenommen.

8- 47 und 48 desgleichen.

Zu 8» 49 ist folgender Antrag gestellt:

Antrag HL 23.

im zweiten Absatz den Passus „auf Grund eines

für vollstreckbar erklärten Erkenntnisses oder " zu
streichen.

Der Antrag , sowie 8 - 49 mit der Aenderung wird an¬

genommen , die 88 - 50 — 52 incl . werden zusammen ange¬
nommen.

Zu 8- 53 beantragt der Ausschuß:

Antrag 24.
die Worte „für vollstreckbar erklärten " zu streichen

und dafür zu sehen : „rechtskräftigen und vollstreck¬
baren " .

Der Antrag und der 8- 53 mit der beschlossenen

Aenderung werden angenommen , desgleichen die 8> 54 bis
58 incl.

Zu 8- 59 ist beantragt:
Antrag 25.

den Passus „aus Grund eines für vollstreckbaren Er¬

kenntnisses oder " zu streichen.

Der Antrag -^L 25 , sowie Art . 59 mit der Aenderung
werden angenommen , desgleichen 8 - 60 —64 incl.

Zu 8 - 65 ist beantragt:

Antrag HL 26.

die Worte „ für vollstreckbar erklärten " im zweiten

Absatz zu streichen und dafür zu setzen: „rechtskräftigen
vollstreckbaren " .

Der Antrag und der 8- 65 mit der Aenderung werden

angenommen , desgleichen die 88 - 66 — 68 incl.

Zu 8- 69 ist beantragt:

Antrag M 27.
der Prozeßrichter hat aus Antrag die Rechtskraft

des Erkenntnisses , auf Grund dessen eine Eintra¬

gung oder Löschung erwirkt werden soll, zu beschei¬

nigen.
Der Berichterstatter vr . Lehmann  bemerkte , daß

die 88 69 und 70 des Entwurfs nach einer späteren Re¬

gierungsvorlage ( Nebenanlage H . 6. zu Anl . I .) weggs-

fallen seien.

Der Antrag 27 wird angenommen und die darin ge¬

dachte Zusatzbestimmung als 8- 69 ausgenommen.

Schluß der Sitzung 1 Uhr Nachmittags.

Nächste Sitzung : Dienstag , den 26 . Januar 1876,
Vorm . 10 Uhr.

Tagesordnung:

1. Bericht des Justizausschusses über den Entwurf einer

Grundbuchordnung für das Herzogthum Oldenburg.
(Anl . 1. S . 23 tc.)
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2. Nachträglicher Bericht desselben Ausschusses zum Ent¬
wurf einer Grundbuchordnung für das Herzogthum
Oldenburg.

3. Bericht desselben Ausschusses über den Entwurf eines
Gesetzes, betr. die Einführung des Gesetzes über den
Eigenthums--Erwerb an Grundstücken und deren

dingliche Belastung vom . . . . und der Grundbuch¬
ordnung vom . . . . (Nebenanlage a. zu An¬
lage 1 S . 3.)

Der Berichterstatter
Müller.
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